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VEREINBARUNG ZUR SICHERHEITSLEISTUNG (BAREINLAGE) 

 

 

1.  SEFE Storage GmbH, Karthäuserstr. 4, 34117 Kassel, Deutschland, nachstehend "SEFE Storage" o-

der "Begünstigter" genannt; 

 

und 

       

2.  [Firmenname, Adresse] nachstehend "Verpflichteter" genannt; 

 

Der Begünstigte und der Verpflichtete werden nachstehend zusammen als die "Parteien" und jede als eine 

"Partei" bezeichnet; 

 

PRÄAMBEL 

 

Der Begünstigte und der Verpflichtete haben Speicherverträge auf der Grundlage der Speicherzugangsbe-

dingungen von SEFE Storage, der geltenden Speicherspezifikation und der Vertragsabwicklungsbedingun-

gen (nachfolgend zusammen als "Vertrag" bezeichnet) abgeschlossen. Gemäß dem Vertrag hat der Ver-

pflichtete verschiedene Zahlungsverpflichtungen gegenüber dem Begünstigten. Die Parteien wollen diese 

Zahlungsverpflichtungen durch eine Sicherheitsleistung des Verpflichteten an den Begünstigten absichern. 

 

DIE PARTEIEN VEREINBAREN NACHFOLGENDES: 

 

1.  Hinterlegung 

 

1.1  Der Verpflichtete hat für alle Zahlungsverpflichtungen gegenüber dem Begünstigten eine Sicher-

heitsleistung in Höhe von [€ XXX.XXX,XX] zu erbringen (nachfolgend als "Sicherheitsleistung" be-

zeichnet). 

1.2  Der Verpflichtete wird die Sicherheitsleistung gemäß 1.1 bis zum [TT.MM.JJJJ] auf das folgende 

Konto des Begünstigten hinterlegen: 

 

Kreditinstitut: Deutsche Bank 

IBAN: DE10 1007 0000 0085 8308 00 

BIC: DEUTDEBB 

Verwendungszweck: Sicherheitsleistung [Vollständiger Name Speicherkunde] 
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1.3  Bezahlt der Verpflichtete eine Rechnung nicht vollständig und fristgerecht gemäß den Bestimmun-

gen des Vertrags, ist der Begünstigte berechtigt, die Sicherheitsleistung ganz oder teilweise zur 

Begleichung des Rechnungsbetrags oder eines unbezahlten Teils des Rechnungsbetrags zu verwen-

den. Der Begünstigte ist auch berechtigt, die fälligen Verzugszinsen zu begleichen. Eine solche Ver-

rechnung gilt als fällige Zahlung gemäß dem Vertrag. 

1.4  Der Begünstigte ist berechtigt, die Sicherheitsleistung ungeachtet anderer Sicherheiten oder Ga-

rantien, die der Verpflichtete in Bezug auf seine gesicherten Verbindlichkeiten geleistet hat, zu 

verwenden, auch für den Fall, dass der Verpflichtete für insolvent erklärt wird oder ihm ein (vor-

läufiger) Zahlungsaufschub gewährt wird oder er sich in einem ähnlichen Rechtszustand befindet, 

der die Rechte der Gläubiger allgemein beeinträchtigt. 

 

2. Inkrafttreten und Beendigung 

 

2.1  Diese Vereinbarung tritt mit Unterzeichnung in Kraft und endet am [XX.XX.XXXX]. 

2.2  Diese Vereinbarung endet automatisch, wenn der Verpflichtete eine andere Art von Sicherheit 

stellt und der Begünstigte die Annahme dieser Sicherheit als Ersatz für die Sicherheitsleistung 

schriftlich bestätigt. 

 

3. Rückerstattung und Zinsen 

 

3.1  Im Fall der Beendigung dieser Vereinbarung wird der Begünstigte innerhalb von fünf (5) Werktagen 

nach Beendigung die noch bestehende Sicherheitsleistung zurückerstatten und die aufgelaufenen 

Zinsen auf das nachfolgende Bankkonto des Verpflichteten überweisen:  

 

Kreditinstitut: [Name der Bank] 

IBAN: XXXX 

BIC: XXXX 

Verwendungszweck: Sicherheitsleistung SEFE Storage GmbH 

 

Im Falle eines negativen Zinssatzes werden die aufgelaufenen Zinsen von dem zu erstattenden Be-

trag abgezogen.  

 

3.2  Soweit der Verpflichtete eine andere, vom Begünstigten schriftlich akzeptierte Sicherheit leistet, 

wird der Begünstigte die Sicherheitsleistung erstatten und die Zinsen nach Eingang der Ersatzsi-

cherheit abrechnen. Die Tage, an denen der Verpflichtete Zinsen gezahlt bekommt oder zu zahlen 

hat, werden entsprechend angepasst. Der Verpflichtete benachrichtigt den Begünstigten mindes-

tens fünf (5) Werktage, bevor eine andere Art von Sicherheit geleistet wird. 

3.3 Bei Beendigung dieser Vereinbarung gemäß 3.1 bzw. 3.2 erfolgt die Zinsrechnung bis zum Tag der 

Überweisung. Die Berechnung der Zinsen erfolgt auf der Basis von actual/360. 
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3.4  Der anzuwendende Zinssatz ermittelt sich für jeden Zwölf-(12)-Monatszeitraum wie folgt: 

€STR-Kurs + fester Aufschlag der EZB in Höhe von 0,085% minus 20 Basispunkte (0,2%). 

Liegt dieser anzuwendende Zinssatz unter Null, so ist der Zinsbetrag vom Verpflichteten zu tragen 

und wird gemäß 3.1 verrechnet. Die erste Festsetzung des anzuwendenden Zinssatzes erfolgt zwei 

(2) Werktage vor dem Tag des Eingangs der Einlage auf dem angegebenen Bankkonto des Begüns-

tigten. Die folgenden Festsetzungen des anzuwenden Zinssatzes finden jeweils zwei (2) Werktage 

vor dem Enddatum der vorherigen Zinsfestsetzung statt. 

 

4. Allgemeine Bestimmungen 

 

Die Regelungen zur Bestimmung des geltenden Rechts, der Beilegung von Rechtsstreitigkeiten so-

wie der Anwendung der Schriftform sind den Speicherzugangsbedingungen in ihrer aktuellen Form 

zu entnehmen.   

 

 

 

Kassel,       Datum, Ort __________________ 

 

SEFE Storage GmbH       Firma 

 _____________________      

 

 

______________________________    _______________________________ 

 Unterschrift      Unterschrift 


